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Einbringung Haushalt 2021
Auswirkungen der COVID-19 Pandemie
Allgemeine Haushalts- und Finanzierungsgrundsätze
§ 77 Gemeindeordnung BaWü

(1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, 
dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den 
Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 
grundsätzlich Rechnung zu tragen.

(1) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

(1) Die Gemeinde hat Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe dieses 
Gesetzes und nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen 
Bestimmungen die Verwaltungsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags-
und Finanzlage in der Form der doppelten Buchführung (Kommunale 
Doppik) ersichtlich zu machen sind.
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Einbringung Haushalt 2021
Auswirkungen der COVID-19 Pandemie
Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen
§ 77 Gemeindeordnung BaWü

Abs. 2
Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und 
Einzahlungen

1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen,

2. im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen. …

Abs. 3
Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung 
nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.
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Einbringung Haushalt 2021
Ergebnishaushalt - Erträge
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Einbringung Haushalt 2021
Ergebnishaushalt - Aufwendungen
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Einbringung Haushalt 2021
Auswirkungen der COVID-19 Pandemie
Ordentliches Ergebnis – Sonderergebnis - Gesamtergebnis
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Einbringung Haushalt 2021
Gesetzlicher Haushaltsgleich
Entnahme aus den Ergebnisrücklagen

Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses 
voraussichtlicher Stand 01.01.2021: 3.898.590 €

Rücklage aus Überschüssen des
Sonderergebnisses
voraussichtlicher Stand 01.01.2021: 2.093.835 €
----------------------------------------------------------------------------------------
= Ergebnisrücklagen zum 01.01.2021: 5.992.425 €

Entnahmen 2021-2022: - 4.356.000 € 

Zuführungen 2023-2024: 1.053.000 €
----------------------------------------------------------------------------------------
= Ergebnisrücklagen zum 31.12.2024: 2.689.425 €
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Einbringung Haushalt 2021
Finanzhaushalt – Laufende Verwaltungstätigkeit
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Sitzung Gemeinderat am 18.01.202115 TOP 2

Einbringung Haushalt 2021



Sitzung Gemeinderat am 18.01.202116 TOP 2

Einbringung Haushalt 2021
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Einbringung Haushalt 2021
Wechselwirkungen – Kommunaler Finanzausgleich
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Einbringung Haushalt 2021
Wechselwirkungen – Kommunaler Finanzausgleich



Sitzung Gemeinderat am 18.01.202119 TOP 2

Einbringung Haushalt 2021
Grundsteuer B – Hebesatz ab 2021 – 400 v.H. 
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Einbringung Haushalt 2021
Exkurs Grundsteuerreform 

 Das im November 2020 verabschiedete 
Landesgrundsteuergesetz gilt erst ab dem 1. Januar 2025 als 
Grundlage für die neu zu berechnende Grundsteuer. 

 Die Grundsteuerreform wird sich somit erstmals in den 
Grundsteuerbescheiden ab dem Jahr 2025 auswirken.

 Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer B (für alle bebauten und 
unbebauten Grundstücke, sofern nicht der Grundsteuer A für 
Land- und Forstwirtschaft zuzurechnen) nach dem so genannten
„modifizierten Bodenwertmodell“ ermittelt. 
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Einbringung Haushalt 2021
Exkurs Grundsteuerreform
 Das Bodenwertmodell basiert im Wesentlichen auf zwei Werten:

- Grundstücksfläche

- Bodenrichtwert 

 Für die Berechnung werden beide Werte multipliziert. Dies ergibt den 
Grundsteuerwert. 

 Dieser Grundsteuerwert ist mit einer Steuermesszahl (1,3 Promille) zu 
multiplizieren. Daraus ergibt sich der Steuermessbetrag, der 
Bemessungsgrundlage der Grundsteuer ist. 

 Für überwiegend zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke beträgt die 
Steuermesszahl 0,91 Promille.

 Der Steuermessbetrag wird, wie auch bisher, durch das Finanzamt im 
Grundsteuermessbescheid festgesetzt. 

 Der Grundsteuermessbetrag wird, wie bisher, mit dem jeweiligen Hebesatz der 
Kommune multipliziert, woraus sich die tatsächlich zu leistende Grundsteuer ergibt. 
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Einbringung Haushalt 2021
Exkurs Grundsteuerreform 
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Einbringung Haushalt 2021
Exkurs Grundsteuerreform 

 Derzeit sind noch keine belastbaren Aussagen möglich, wie hoch die 
Grundsteuer ab dem Jahr 2025 für die einzelnen Grundstücke ausfallen und 
welche Belastungsveränderungen bzw. Belastungsverschiebungen es 
geben wird.

 Entscheidend für die Höhe der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 ist neben den 
bodenwertgeprägten neuen Grundsteuermessbeträgen der künftige im Jahr 
2025 anzuwendende Hebesatz. 

 Diesen kann vom Gemeinderat erst festgesetzt werden, wenn die Summe der 
Messbeträge aus den Messbescheiden des Finanzamts bekannt ist 
(voraussichtlich 2024). 

 Auch bei insgesamt angestrebter Aufkommensneutralität wird es 
allerdings zwischen Grundstücken, Grundstücksarten und Lagen zu 
Belastungsverschiebungen kommen! 

 Weitere Infos unter: 
https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/grundsteuer/
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Größere Maßnahmen im Ergebnishaushalt 

 Bauhof (Betonsanierung Salzlager, Tore usw.) 140.000 €

 Schloßberghalle (Lüftungsanlage Umkleiden usw.) 50.000 €

 Siedlungsentwicklung (Guckenrain-Ost, Untere Wiesen, Vorhaltestandort)    410.000 €

 Straßen- und Wegeunterhaltung 141.000 €

 Feldwegeunterhaltung 50.000 €

 Straßenbeleuchtung LED-Umstellung (Zuschuss 17.000 €) 63.240 €

 Spielplätze, Gewässer, Landschaftspflege 81.000 €

 Neu 2021 im Haushalt:
- Klimaschutz- und Energiemanager
- Verlegung der Ortsbücherei in das Alte Gemeindehaus
- Inbetriebnahme Naturkindergarten
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Einbringung Haushalt 2021
Investitionsprogramm – die größten Maßnahmen 
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Einbringung Haushalt 2021
Investitionsprogramm – die größten Maßnahmen 
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Einbringung Haushalt 2021
Ergebnishaushalt - Aufwendungen
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Einbringung Haushalt 2021
Finanzhaushalt … 
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Einbringung Haushalt 2021
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Im Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2021 wird 
festgesetzt: 
 
1. im ERFOLGSPLAN 

mit einem Gesamtertrag von         978.000 EUR 
 mit einem Gesamtaufwand von         978.000 EUR 
  
 im VERMÖGENSPLAN 
 mit Gesamtausgaben von          544.000 EUR 
 mit Gesamteinnahmen von         544.000 EUR 
 
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen 
 KREDITAUFNAHMEN für Investitionen  
 und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 (Kreditermächtigung) von          380.000 EUR 
 
3. mit dem Gesamtbetrag der 
 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN von      280.000 EUR 
 
4. dem Höchstbetrag der KASSENKREDITE von       500.000 EUR 
 
 
Schmutzwassergebühr 2021/2022:    1,90 €/m³ 
 

Niederschlagswassergebühr 2021/2022: 0,35 €/m²
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Einbringung Haushalt 2021
Eigenbetrieb Wasserversorgung
Im Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt:
 
1. im ERFOLGSPLAN 

mit einem Gesamtertrag von    764.000 EUR 
 mit einem Gesamtaufwand von                714.000 EUR 
 - somit einem Jahresgewinn von        50.000 EUR 
 
 im VERMÖGENSPLAN 
 mit Gesamtausgaben von             575.000 EUR 
 mit Gesamteinnahmen von    575.000 EUR 
 
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen 
 KREDITAUFNAHMEN für Investitionen  
 und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 (Kreditermächtigung) von            390.000 EUR 
 
3. mit dem Gesamtbetrag der 
 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN von 460.000 EUR 
 
4. dem Höchstbetrag der KASSENKREDITE von            600.000 EUR 
 
 
Wasserverbrauchsgebühr 2021/2022: 2,30 €/m³
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Einbringung Haushalt 2021
Haushaltsverfahren

18.01.2021: Einbringung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021, 
Wirtschaftspläne Abwasserbeseitigung und 
Wasserversorgung 2021 durch die Verwaltung

01.02.2021: Haushaltsberatung mit Wirtschaftsplänen

22.02.2021: Verabschiedung des Haushaltes 2021 
mit Wirtschaftsplänen Abwasserbeseitigung und 
Wasserversorgung 2021
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Wie üblich steht die Verwaltung gerne für eine nähere Vorstellung und 
Besprechung des Planentwurfs auch für Ihre Fraktionssitzungen zur Verfügung.

DANKE 
 an das Team der Kämmerei, alle Bediensteten und Ehrenamtlichen 

der Gemeinde …  

 bereits an alle, die für Erträge im Gemeindehaushalt sorgen …

 für Ihre Aufmerksamkeit!
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